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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und be-
schlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 14/10092, 14/11161 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Pressegesetzes 

§ 1 

 

In das Bayerische Pressegesetz (BayPrG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. April 2000 (GVBl S. 340, BayRS 2250-1-I) wird folgender 
Art. 10a eingefügt: 

„Art. 10a 

Soweit Unternehmen oder Hilfsunternehmen der Presse personenbezogene 
Daten ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literari-
schen Zwecken unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen oder in oder 
aus nichtautomatisierten Dateien erheben, verarbeiten oder nutzen, gelten von 
den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes nur die §§ 5, 9 und 38a 
sowie § 7 mit der Maßgabe, dass nur für Schäden gehaftet wird, die durch 
eine Verletzung des Datengeheimnisses im Sinn des § 5 des Bundesdaten-
schutzgesetzes oder durch unzureichende technische oder organisatorische 
Maßnahmen im Sinn des § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes eintreten.“ 

 

§ 2 

 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.  

Der Präsident: 

Böhm 
 


